
1. Beiblatt· Beiblntt zur ParlamentskorrespondenzD 29. November 1948. 

Gründung von Elternvereinen. 

A n fra g e b e a n t W 0 r tun g. 

In Beantwortung de:!;' Anfrage der Abg. Dr. Nadine P a 11 n 0 v i 0 UBd 

Genossen vom 27. Oktober 1948 teilt Bundesminister für Unterrioht Dotto~ 

H u r d·e 8 mit: 

1. Der Stadtsohulrat für Wien hat am"25. Oktober 1946 an alle seiner 

Aufsicht unterstehenden Schulleitungen einen Erlass geriohtet.jin dem er an 

allen Schulen die Einrichtung von Elterngemeinschaften anordnete und·a.usfü~ 

liohe Vorschriften über deren Organisation und TIirkungskreis e1'11ess, ohne 

hiebe! in irgendelner Weise den Vorschriften des geltenden Vereinsgesetzes 

Reohnung zu tragen. Nach gepflogenem Einvernehmen mit dem Bundesministerium 

für Inneres als oberster Vereinsbehörde hat das Bundesministerium tür Unter­

richt hierauf dem Stadtsohulrat für 'Wien mit Erlass vom 17. September 1947 er-

6tfnet# dass die freie und keiner gesetzlichen Rggelung unterliegende Org~isa-· 

tionsform der Elterngemeinschaften a.ls lose . Gesellscha.ften ohne Rechtspers8n­

liohkeit' dicht angängig sei, dass diese Elternorganisationen vielmehraut der 

gesetzlichen Grundlage des geltenden Vereinsrechtesgebildet werden müssten. 

Im übrigen wurde auf die Unhaltbarkeit einer Bestimmung des Stadtschulrat­

Erlasses, wonach demSt~tschulrate für Wien das Recht der Weisung und Ent-
. Reß~:niiber den Eltergemeinschaften . '. . 

sohel.dtul~1iil volle%I Umfange zukäme, mit der Begründung hl.ngewiesen, dass den 

Sohulbehörden den Bltern gegenüber aufsichtsrechtliche Befugnisse nur insoweit 

zuatehen, als dies in den Schulgesetzen vorgesehen ist. In diesem Sinne habli 

ioh den Stadtschulrat für Wien eingeladen, seinen Erlass vom 25. Oktober 1946 . 
aufzuheben. 

Diesem Auftrage ist der Stadtschu,}.rat· für Wien erst mit seinem Erlass 

vom 20. September 1948, ferlautbart im Verordnungsblatt des Stadtschulrates 

für Wien vom 15. Oktober 1948, nachgekommen. Dieser Erlass, der zwar nwunehr 

. eine Regelung der Elte-rnverei:ne auf der Basis des Vereinsgesetzes trif'ft,aber 

gleichzeitig "Grundsätze für die Gründung der Elternvereine li festlegt, erweckt 

duroh aine Te~tierung den Eindruck "im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 

für Unterrioht und dem 'Bundesministerium für Inneres" ergangen zu sein. Abge­

sehen davon, dass ein von einer nachgeordneten Behör da auf Weisung oder EmltlJf1-

üung der vorgesetzten Behörde zu ergehender Erlass nichtals ftimEinverneh­

men" tnit der vorgesetzten Behörde ergangen bezeichnet werden kann, bezog sich 
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der einvernehmlich mit dem. Bundesministerium für Inneres an den Stadtschul­

rat für Wien gerichtete ErL'1.ss des Bundesministeriut:;s für Unterricht vom 

17. September 1947 nur darauf, dass die Elterngemeinschaften auf vereins­

rechtlicher Grundlage zu bilden wären, nicht aber' auf die s~nstigen. Bestim­

mungen des nunmehrigen Erlasses des Stl1dtschulro.tes für Wien vom 20.ScIltember 

1948. Es entspricht somit nicht den Tatsachen, dass der Erlass des Stadt­

schulrates für Wien .vom 20.September 1948 einvernehmlich mit dem Bundes­

ndl1iste::ium für Unterricht erflossen ist. 

2. Mit Erlass des Bundesministeriums für Unterricht vom 23.November 

1948 wurde dem Stadtschulrat für Wien eröffnet, dass sein Erlass vom 20. 

September 1948 eine Bevormundung der Elternschaft vorsieht, die weder vom 

Standpunkt des Schulrechtes, am wenigstens aber im Hinblick auf das ver-

fassungsmässig gewährleistete Recht der freien Vereinsbildung und -tätig­

keit vertreten werden kann. 

Insbesondere wurde darauf hingewiesen, dass in den vom Stadtschulr.:.~te 

für Wien aufgestellten "Grundsätzen für die Gründung von Elternvereinen" 

nicht nur ein Zwang zur Verwe;ndung vorgeschriebener Statuten festgesetzt 

wird, wobei auch jede Statutenänderung des vorgängigen Einvernehmens mit 

dem Sta.dtschulrat für Wien bedarf, sondern dass auch vorgesehen ist, dass 

die Bildung der Elternvereine nicht unmittelbar bei der VCl'Glinsbehörde, 

sondern im Wege des Stadtschulrates für Wien erfolgen solle. Das Bundes­

ministerium für Unterrioht hat darauf aufmerksam gemacht, dass eine der­

e. rtige Aufgabe einer Schulbehörde nicht zukäme. . . 
Weiters wurde der ho. Auffassung Ausdruck gegeben, dass die vom 

Stadtsohulrate für Wien vorgeschriebenen Statuten eine weitere Beschränkung 

d er demokratischen Rechte der aus grossjährigen und wahlberechtigt.en Staats­

bürgern bestehenden Mi. tglieder der Elternvereine , der Elte!'n, der die Schu­

le besuchenden Kinder: .dnrstellen. 

Im einzelnen wurde ~iebei bemerkt: 

Im § 2,Abs.(1), lit.c heisst es, der Elternverein habe die Aufgabe, 

"die ermherischen Massnahnen des Elternhauses mit denen der Schule in 

Einkla.ng zu bringen" .Es ist eine v-öllige Verkennung deS Verhältnis;ses von 

Elt~rnhaus und Schule, wenn jenes dieser untergeordnet sein sollte. Diese 

t?telle könnte richtigerweise etwa lauten: 'tdie erzieherischen Mrl.ssnahmen 

des Elternhauses und der Schule in Einklang zu bringen". 
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Im § 2, A.bs.(2), lit.b ist vorgesehen, d~ss im Rahmen der Eltern ... 

vereine Vort~äge bildender Art a.bgchalten werden. Hiebei. sollen jedooh 

als Vortragende nur die Lehrkräfte der ei genen Schule und die in einem 

"lteterentenverzeichnis'· des Sto,dtschulrates für Wien enthaltenen Vortragen ... 

den herangezogen. werden. können. Diese Bestinrr.~ung, von einer Behörde ver­

fügt, steht zu dem Grundsatze der freien Vereinstätigkeit :ia krasse. 

Widerspruch. 

Im § 2, Abs.(3), lit.b wird vOn der Tätigkeit der Elternvereine 

a uoh die Erörterung kulturpolitischer Ange:cgonheiten sOwie die Bezug ... 

nohme a.uf solche ausgeschlossen. Abgesehen dnvon, dass der Sinn dieser 

Bestimmung völlig unverständlich erscheint" wenn man bedenkt, dass ja 

die Schule selbst und d~s gesamte Schulwesen eine d~r eminentesten kul­

tUl'Politisohen Angelegenheiten ist J bedeutet dieses Verbot einen rechts-

widrigen Eingriff in die Tätigkeit freier Vereine von Eltern, wenn die­

sen erwachsenen Stontsbürgerneiner Demokratie die Erörterung sogar von 

"kulturpolitischen Angelegcnheit..::n", ja nur die Bezugn!~bne auf so.lohe, 

untcrsa.gt werden 8011. 

Aus all . diesen Erwägungen ~abe ioh daher in AusÜbung des dem 

Bundesministerium für Unterricht 'gemäse Artikel 102 a, .A.b~.(1), des Bundes­

Vel"f'assungsgesetzes inJier Fasstmg von -1929 zustehenden obersten Aufsichts­

~eohtes auf dem gesamten Gebiete des Erziehungs. und Unterriohtswesens 

. sohliesslioh den Stadtschulrat fUr Wien eingeladen, seinen Erlass vom 

20. September 1948, betreffend die GrIil'ldung VOll Elternvereinen, unver-' _ 

~glich einer Revision zu unterziehen und unter Bodachtnahme auf die an­

gpfUhrten Beaastandungcn abauänderno 

'-...-.- .......... 
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